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Liebe Jugendverbände und –vereine, 
liebe Freundinnen und Freunde,  

 

bei der kommenden Frühjahrs-Vollversammlung am 7. Mai 2026 werden wieder Neuwahlen der 

Vorstandschaft stattfinden. Zu diesem Zeitpunkt möchten zwei bis drei Vorstandsmitglieder des 

Kreisjugendrings Amberg-Sulzbach ihr Amt niederlegen.  

 

Wir bitten euch, zu überlegen, ob es aus eurem Jugendverband oder -verein Wahlvorschläge gibt. 

Zu wählen sind  

• der/die Vorsitzende 

• der/die stellvertretende Vorsitzende 
• 5 weitere Vorstandsmitglieder 

• 2 Rechnungsprüfer:innen 

    

Bei der Wahl kommen nachfolgende Bestimmungen der Satzung des Bayerischen Jugendrings (§ 24  

Wahlen) und unserer Geschäftsordnung zum Tragen: 

 

• Dem Kreisjugendring-Vorstand müssen mindestens zwei Frauen und mindestens zwei Männer  

angehören.  

• Nicht stimmberechtigte Vertreter:innen von Mitgliedsorganisationen können gewählt werden,  
wenn sie von ihrem Jugendverband bzw. ihrer Jugendgruppe, in dem/der sie Mitglied sind, zur  

Wahl vorgeschlagen werden. 

• Jeder Jugendverband kann mit maximal so vielen Personen im Vorstand vertreten sein, wie er  

Stimmrechte in der KJR-Vollversammlung hat.  

• Darüber hinaus können zwei Personen gewählt werden, die nicht stimmberechtigte Mitglieder  

der Vollversammlung und keine Vertreter:innen einer Mitgliedsorganisation sind. 

 

Bitte teilt uns Kandidaten:innen für das zu besetzende Amt schriftlich per Post, Fax  

oder Mail möglichst bis zum 30. November 2025 mit. So könnten wir die bis dann vorliegenden 

Wahlvorschläge auf unserer Webseite bekannt geben.  
Selbstverständlich können Wahlvorschläge auch noch unmittelbar während unserer Herbst-

Vollversammlung gemacht werden.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 


